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IKT-Stabsstelle

Pers. E-mail ● REINHARD.POSCH@cio.gv.at 

Telefon ● 01/53115/6145

	An die
Verbindungsstelle der Bundesländer
beim Amt der NÖ Landesregierung
Postfach 35
Schenkenstraße 4
1014 Wien
per Mail
     

	Betrifft:
	Diskussion im Rahmen der technischen Arbeitsgruppe der Länder zum FAQ Amtssignatur; Stellungnahmen des Gemeindebundes, des Städtebundes sowie der Länder Oberösterreich und Salzburg 


	Wien, am 19. April 2005


Sehr geehrte Damen und Herren!

Bezugnehmend auf die zum FAQ Amtssignatur eingetroffenen Stellungnahmen und Diskussionspunkte im Rahmen der letzten Länderarbeitsgruppensitzung übermitteln wir folgende klärende Erläuterungen:

Der FAQ zur Amtssignatur soll eine Hilfestellung für Verantwortliche in Behörden (technisch und organisatorisch) darstellen, welche die Amtssignatur in ihrem Zuständigkeitsbereich umsetzen. Details zu einzelnen Fragen, wie z.B. dem Prozedere bei der Bestellung der Zertifikate bzw. die Frage, welche Zertifikate für den Einsatz im Rahmen der Amtssignatur geeignet sind, wurden im FAQ lediglich kursorisch bzw. als Hinweis auf weiterführende Dokumente eingebracht, da sie den Rahmen eines derartigen FAQ sprengen würden. Im Übrigen ist anzumerken, dass detaillierte Informationen dazu in Verhandlungen mit den Zertifikatsanbietern erst nach und nach verfügbar werden, sodass schon allein aus diesem Grund eine ausführlichere Darstellung in diesem Rahmen unterbleibt.
Der Vollständigkeit halber ist somit festzuhalten, dass dieser FAQ keine Konvention im Sinne der Vereinbarungen der E-Government Kooperation Bund-Länder-Gemeinden darstellt und daher auch nicht als Konvention betitelt ist. Die Regeln, die im Zuge der Umsetzung der Amtssignatur zu beachten sind, sind im Rahmen des E-Government-Gesetzes bzw. den Verordnungen in diesem Zusammenhang festgehalten. Der FAQ dient hierbei als Hilfestellung und Erläuterung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 

Zum verschiedentlich geäußerten Punkt „Aussehen der Amtssignatur“ sei Folgendes angemerkt:

· Der zwischen der IKT-Stabstelle und dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes abgestimmte einheitliche Rahmen für die Bildmarke wurde in der 23. IKT-Board Sitzung vom 11.5.2004 zur Kenntnis genommen. 

· Die jedenfalls zu visualisierenden Felder des Amtssignaturblocks sind in § 19 E-GovG geregelt. Der FAQ gibt entsprechende Beispiele möglicher Darstellungsformen in der Visualisierung an. Der Signaturwert im Signaturblock zählt zu jenen Angaben, die nach der zitierten Bestimmung des im E-GovG jedenfalls anzuzeigen sind. Der Vollständigkeit halber darf erwähnt werden, dass dem E-GovG und damit auch dieser Regelung auf breiter Ebene zugestimmt wurde.

· Zur Unterscheidung, ob eine Amtssignatur von einem Organwalter in seiner individuellen Verantwortung, im Zuge einer Fertigungsklausel oder aufgrund der Massenausfertigung mittels einer vollelektronischen Bearbeitung angebracht wird, schlägt der FAQ in den ersten beiden Fällen die Visualisierung des Namens des Organwalters und ggf. der Fertigungsklausel vor. Es liegt jedoch im Verantwortungsbereich jeder einzelnen Behörde, zu entscheiden, in welcher Form die Amtssignatur umgesetzt wird. Auch hier gibt der FAQ keine Vorgabe, sondern zeigt lediglich Beispiele zur Unterscheidung auf.  

Zur ebenfalls thematisierten Frage, ob ein einziges Zertifikat bzw. eine Bildmarke für einen weiteren Wirkungsbereich (Bsp. Land fertigt für Bezirksstellen ab) eingesetzt werden kann, ist anzumerken, dass diese Frage die Organisationshoheit der Länder berührt und somit in der Entscheidung der jeweils zuständigen Stellen liegt. Die konkrete Umsetzung wird daher – je nach Beurteilung etwa durch die jeweiligen Landesverfassungsdienste bzw. aus Sicht der jeweiligen Kanzlei- bzw. Büroordnungen – unter Umständen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet sein. 
Zu weiteren Kommentaren und Anregungen (bspw. Stellungnahme von OÖ, weitere Diskussionspunkte im Rahmen der Länderarbeitssitzung) kann folgendes Vorgehen angeboten werden: der FAQ wird in einer Versionierung mit Hinweis auf einen letztgültigen Stand auf den CIO Webserver sowie den Reference Server eingestellt. Sollte sich ein größerer Änderungsbedarf ergeben bzw. sollten sich in der praktischen Handhabung weitere „häufig gestellte Fragen“ ergeben, wird eine Update Version in Aussicht gestellt, die dann selbstverständlich auch über die Verbindungsstelle verbreitet werden würde. 
Generell verfolgt dieser FAQ die seitens der Länder deutlich eingeforderte Strategie der minimalen Regelung und maximalen Synergie und Konformität. Die Vorschläge dieses FAQ sind daher einerseits (z.B. Aussehen der Bildmarke, Aussehen des Signaturblockes, etc.) nicht bindend, verfolgen aber dennoch das Ziel einer möglichst einheitlichen Umsetzung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Schließlich werden auch die seitens der Stabsstelle verfügbar zu machenden Module darauf abstellen (Bescheidstruktur, Signaturprüfung, Rekonstruktion, etc.) und daher ein Effizienzpotential auch für alle anderen Verwaltungseinheiten darstellen. 
Mit freundlichen Grüßen

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Posch
